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j 
Dr. Andreas Dexheimer 

Zur Ausübung des Wunsch­
und Wahlrechts bei dem 
Besuch einer Kindertagesstätte 

Beschluss des Niedersächsischen Oberver­

waltungsgerichts (OVG) Lüneburg vom 
16.09.2025 

1. Einleitung 1 

Der Beschluss des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lü­
neburg vom 16.09.2025 (2 ME 97 /25) 
betrifft die Ausübung des Wunsch- und 
Wahlrechts gern. § 5 SGB vm im Zu­
sammenhang mit der Bereitstellung eines 
Betreuungsplatzes in einer Kindertagesein­
richtung. Die Entscheidung ist von hoher 
praktischer Bedeutung für die Kinder- und 
Jugendhilfe, insbesondere für Jugendäm­
ter und Träger von Kindertagesstätten, da 
sie die Reichweite des Elternrechts bei der 
Auswahl einer Kita und die Grenzen kommu­
naler Bedarfsplanung präzisiert. Sie steht in 
einer Linie mit der Rechtsprechung zur Ver­
knüpfung von § 24 SGB vm (Rechtsan­
spruch auf frühkindliche Förderung) 
und dem Wunsch- und Wahlrecht nach 
§ 5 SGB vm, wonach Leistungsberechtigte 
Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung und 
den Ort der Leistung nehmen können. 

2. Leitsatz 

Eltern können im Rahmen des 
Wunsch- und Wahlrechts (§ S Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 SGB vm) beanspruchen, 
dass ihrem Kind ein Platz in einer von 
ihnen bevorzugten Kindertagesstätte 
zur Verfügung gestellt wird, sofern 
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dadurch keine unverhältnismäßigen 
Mehrkosten entstehen. 

Kommunale Bedarfsplanungsverein­
barungen können dieses Recht nicht 
ausschließen. 

3. Tenor 

Der Antragsgegner wird im Wege der einst­
weiligen Anordnung verpflichtet, sicherzu­
stellen, dass dem Antragsteller bis zur Ent­
scheidung im Hauptsacheverfahren 0/G 
Lüneburg 4 A 286/25) ein Platz im »G.« in 
D. in einer Vor- und Nachmittagsgruppe zur 
Verfügung gestellt wird. 

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Be­
schwerdeverfahrens; Gerichtskosten werden 
nicht erhoben. 

4. Sachverhalt 

Der Antragsteller, ein dreijähriges Kind, be­
gehrte über seine Eltern im Eilverfahren die 
Bereitstellung eines Betreuungsplatzes mit 
einem wöchentlichen Umfang von 30 Stun­
den. Der zuständige Landkreis bot einen 
Platz in der Kindertagesstätte »C.« an, rund 
9,3 km vom Wohnort entfernt. Die Eltern 
lehnten dieses Angebot ab und beantrag­
ten einen Platz in der nähergelegenen und 
besser geeigneten Einrichtung »G.« in D., 
die längere Öffnungszeiten bot und sich auf 
dem Arbeitsweg der Eltern befand. 

1 Die Formulierungen in diesem Text wurden mit Unter­
stützung von OpenAls ChatGPT-Sprachmodell erstellt. 


